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des Bundeskanzlers Dr. K 1 aus 

auf die An. frage der Abgeordneten Z i n g 1 e r und Genossen, 

betreffend Verdacht einer Gesetzesverletzung durch die Bundesregierung. 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Zingler, Pay, Moser und 

Genossen haben am 130 März 1968 die nachstehende 

Anfrage 

an die Bundesregierung (1I,",:,1147 der Beilagen zu den stenographischen 

Protokollen des Nationalrates 9 Xlo GPo 9 Nro 571/J) betreffend Verdacht 

einer Gesetzesverletzung durch die Bundesregierung überreicht: 

Die Verordnung der Bundesregierung vom 300 Jänner 1968 über 

Änderungen in den Sprengeln der Bezirksgerichte Bruck an der Mur, 

Stainz, Deutschlandsberg, Eibiswald 9 Feldbach, Fehring, Kirchbach 

in Steiermark, Fürstenfeld, Bezirksgericht für Zivilrechtssachen Graz, 

Friedberg g Hartberg, Pöllau, Leibnitz, Wildon, Irdning, Mur au , Ober­

wölz, Mureck, Voitsberg, Gleisdorf und Weiz ist unter der Nro 63 

in dem am 200 Feber 1968 ausgegebenen 180 stück des Bundesgesetzblattes 

verlautbart wordeno Sie ist nach ihrem §.22 mit 10 Jänner 1968, sohih 

rückwirkend, in Kraft getreten. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 
(Vgl o die Erkenntnisse Slgo Nro 167, 312, 2966) ist die Erlassung einer 
unselbständigen Verordnung mit rückwirkender Kraft nur unter der Voraus~ 
setzung zulässig 9 daß eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung hiezu 
vorliegto Dasselb.e muß aber auch im Falle der Erlassung einer Verordnung 
gelten, die sich unmittelbar auf eine Verfassungsvorschrift stützto 
Da die verfassungsrechtliche Grundlage der von der Bundesregierung 
erlassenen Verordnung 9 nämlich § 8 Abso 5 lito d des Übergangsgesetzes 
vom 1 0 Oktober 1920 in der Fassung des BGBloNro 368 vom Jahre 1925 0 
eine Ermächtigung zur Erlassung einer rückwirkenden Verordnung nicht 
enthält, hat die Bundesregierung sohin gegen die zitierte Verfassungs­
bestimmung verstoßen. 

Diese offenkundige Gesetzesverletzung kann nicht etwa damit ent­
schuldigt werden9 daß die Verordnung gleichzeitig mit dem am 1 0 Jänner 1968 
in Kraft getretenen Steiermärkischen Landesgesetz vom 180 Dezember 1967, 
LGBl~ Nro 138 9 über Gebietsänderungen von Gemeinden wirksam werden sollteo 
Denn dieses Landesgesetz 9 das infolge der in ihm verfügten Gebietsände­
rungen von Gemeinden die gleichzeitige Änderung von Bezirksgerichtssprengeln 
erforderlich macht 9 bedurfte gemäß der vorhin zitierten Gesetzesstelle der 
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Zustimmung der Bundesregierungo Die Bundesregierung hätte es daher 
in der Hand gehabt, für ein gleichzeitiges Inkrafttreten der beide. 
einander bedingenden Rechtsvorschriften in der Weise Sorge zu tragen, 
daß eine rückwirkende Erlassung der Verordnung vermieden wirdo _ 

Die unterfertigten Abgeordneten machen mit Nachdruck darauf 
aufmerksam, daß das Vorgehen der Bundesregierung sich nicht etwa als 
eine Gesetzesverletzung ohne praktische Bedeutung darstellt" Durch die 
in der Verordnung rückwirkend verfügte Änderung der Gerichtssprengel 
wird nämlich in geradezu widersinniger Weise in Einzelfällen den Bezirks­
gerichten nachträglich ihre ursprünglich rechtmäßig begründete Zuständig­
keit entzogen, gleichvie1 9 ob ab 1 0 Jänner 1968 angefallene Rechtssachen 
bereits rechtskräftig entschieden waren oder noch anhängig sind (Wobei 
wohl anzunehmen ist, daß die Bestimmung des § 29 JNo nicht Anwendung 
findet)" Es treten somit Folgen ein, deren praktische Auswirkungen nicht 
ohne weiteres überblickbar sindo Die unterfertigten Abgeordneten bezweifeln 
ernsthaft, daß die Bundesregierung Überlegungen über diese Folgen ihres 
Vorgehens angestellt hato 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen sohin die 

Anfrage 

1) In welcher Sitzung des Ministerrates hat die Bundesregierung die 
Zustimmung zur Kundmachung des betreffenden Landesgesetzes erteilt? 

2) In welcher Weise hat die Bundesregierung hiebei auf die Möglich-
keit Bedacht genommen, die Verordnung über die Änderung der Bezirksgerichts­
sprengel rechtzeitig zu erlassen? 

3) Wie rechtfertigt die Bundesregierung die Anordnung über das 
rückwirkende Inkrafttreten der Verordnung? 

4) Hat die Bundesregierung in Anbetracht der rückwirkenden Erlassung 
der Verordnung auf die Folgen dieses Vorgehens Bedacht genommen? 

5) Welches Mitglied der Bundesregierung hat die Erlassung der Ver­
ordnung beantragt? 

Die Bundesregierung hat in der Sitzung vom 230 40 1968 beschlossen, 

gemäß § 71 Abso:3 des Bundesgesetzes V.lIl 60"70 1961 9 BGBl" Nro 178, die 

nachstehende 

A n t war t 

zu erteilen: 

Zu 1: Die Zustimmung wurde in der Sitzung vom 200 120 1967 

erteilt, und zwar gemäß Arto 98 Abso 3 Bo=VGo 9 nicht jedoch gemäß 

§ 8 Abs o 5 lit o d erster Satz Bo~VGo Die Grenzen der Gerichtsbe­

zirke sind durch die Gemeindezusammenlegungen nämlich nicht berührt 

wordelto 

Zu 2: Der Gesetzesbeschluß des Steiermärkisohen Landtages vom 

130 Dezember 1967 über GebietsäRderungen von Gemeinden ist am 14 0 Dezember 

voJo im Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst eingelangto Der § 13 dieses 
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Gesetzesbeschlusses sah das Inkrafttreten des entsprechenden Landesge­

setzes mit 1.1.1968 vor. Das Inkrafttreten einer solchen R~gelung mit 

Jahresb~ginn ist aus den verschiedensten organisatorischen und finanzaus:", 

gl'eichsI;'echtlichem Gründen unbedingt wünschenwert • Im Hinblick auf die 

Kurze der zur Verfügung gestanden~n Zeit ist es' aber .nicht möglich ge­

wesen ,tUe gemäß § 8 Aba. 5 lit,j. zweiter Satz, zweiter Sl1ltz..teil des .. .... ~ .' ........ '." ..... : " 

Ubergangsgesetzes vom 1 .. Okto.be.r1920 e,rforderliche V.e~ordnung der Bu~des-
, '. . ~.' , 

re.gierung so rechtzeitigv,orzuberei teD" daß sie gleichzeitig mi.t dem i.n 
. , '. 

Redest .. ; ••• a •• Gesetzesbeschluß des St.e;i.ermär.kd.s~heJ1~aD.dtag~s von !ier 

Bundesregierung hätte behandelt werdenköp'-~en .• :oass~9ttliqh~l:lstän~j,ge 

Bundesministerium für Justiz war jedoch bemüh t"diese Verordnung zum 

trühestmöglichen Zei tpul:lkt . der B:unde~regierung v9r2l~lege~; der.lletre_f.~ende . '. " , . . ,.' '. . ~ 

Ministerratsvortrag des Bum.dftSmillisteriums für J~sti~ Zl. :701~~/67 istniit 

,19,.1 .• 1968 datiert • 

. Zu 3: Es sei zunächst auf die Ausführungen ~nter 2,. verwiesen. 

Auf dem Boden der Auffassung •. daß dieZusammel!llegul!lg der ste:irischen 

Gemeinden ·mit1. Jänner 1968 wirksam werdel'l ,sollte, ist f.olgendesfest­

zuhalten: 

DieSpreagel der betro':t'fenel'lGerichtsbezirkesil'lddu:r~h die 

Aufzählung bestimmter ,Gemeind~. ulll.sclari~ben (V'~~.RGBJ; .•. Nr. 27/1854, 

59/1868 undBGBl. 'Nr,.16~/1.9621.Der Gesetzel!Jbesch.~i1ß des Stei!'!rmä~kisc.e. 

:;'LEll'ldtages . vom 13.·,Dezember 1967'laat ll,"n, eine' Anzj9.hl ,ne,u~r .Geme.iJlden geschaf­

·fen. Diese neuen Gemeinden tragen zwarzllmTeil "e.gle~chenNamen wie 

die Gemeindell, die in. deJl. -früheren Re.clltsvors,chriftel'l über. den Sprellg~l 

der betro·ffenel'l ~13e.z±rk8g.erichte aufge:zi!Ullt 8iD.~. Trotzdem sind diese' 

gleichnahtig~nnlleugeschaffellell Gemeinde. mit dell früher bestal'ldenelt Ge-

'meinden juristisch nicht idelltilil,eh. 

Hält. mal'l sich dies .vor Augen, so ergibt sich mit 1.1 ~ 1968 die 

':t'<)'lge1\(ie Sachlage:. 

a) Die bisher bestalldenell Gemeind,en, .diedurch den Gesetze.sbe­

schluß des Steiermärkischen Landtages vom 1.3.1?,.1967 zu neue. Gemeindel'l 

zusammengelegt wordel'l sütd, gingn, mit dem genannte. Zeitpunkt unter; sie 

'schieden damit auch aus dellRechtsV'ors~hriftenaus, die· den. Spren.gel ,der . . 

betraf··fenen Bezirksgerichte bestimmt haben. Die !iureh. dIen Gesetz,esbesclaluß 

'des. Steiermärkischen Landtages vom 1.3.12.1967 ne,ugeschaffenen Gemeil'lden 

mußten aber überhaupt erst einem Bezirksge.richt~sprel1gelzugewiesen w.erde •• 

Wäre dies n·icht geschelaen, so .würd.en diese Gem~iJ,ld,en überhaupt keinem 

Bezirksgerichtssprengel.aagehörea. 
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b) Die Bundesregierung sta.d somit vor der Wahl, die gemäß 
I"'" ,.- ,. I. ., 

§' 8 Ab~; 5 iit; • zweiter Satz, zweiter Satzteil des ÜG. 1920' erforder-

liche Verordnung entweder rückwirkend mit 1.1.1968 in Kraft zu setzen 

oder aber in Kauf zu nehmen, daß die geugeschaffenen Gemeinden bis zum 

Zeitpunkt der Erlassung der in Rede stehenden Verordnung keinem Bezirks­

gerichtssprengel zugehören. Obwohl die rückwirkende Erlassung einer sol­

chen Verordnung rechtspolitisch sicher nicht wünschenswert is., stellt 

sie doch eindeutig das geringere Übel gegenüber dem unhaltbaren Zustand 

dar, daß Gemeinden zu keinem Bezirksgerichtssprengel gehören. 

e) Ia der Begründung der Anfrage wird unter Berufung auf di~ 

Jud:f.katur des Verfassungsgerichtshofes über die Zulässigkeit der 

Rückwirkung unselbständiger Verordnungen die Behauptung aufgestellt, 

daß eine selbständige Verordnung, die sich unmittelbar auf eine Ver~ 

fassungsbestimmung stützt, nur bei Vorliegen einer ausdrücklichen ver- ... 

fassunisgesetzlichen Ermächtigung rückwirkend in Kraft gesetzt werden 

darf. Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß diese Rechtsmeinung 

nicht zutrifft. 

Es trifft zu, daß der Verfassungsgerichtshof in den in der 

Anfrage zitierten Erkenntnissen Slg. 167. 312 und 2966 den Standpunkt 

vertreten hat, eine Verordnung dürfe nur dann mit rückwirkender Kraft 

in Geltung gesets", werden, wenn eine ausdrückliche gesetzliche Ermäch­

tigung hiezu vorliegt. Dieser Rechtsstandpunkt des Verfassungsgerichts­

hofeskann für selbständige Verordnungen nicht gelten. Denn das Wesen 

einer selbständigen Verordnung liegt darin, daß ihr Inhalt nicht vom 

Gjsetzin einer dem Art. 18 Abs. 2 B.-VG. entsprechendem. Weise vorge­

bildet sein muß. Nun gehört die gesetzliche Bestimmung, daß eine Verord­

nung rückvlirkend in Kraft gesetzt werden darf, mit zur materiell-recht­

lichen Grundlage der betreffenden Verordnung. Es besteht in dieser Richtung 

kein Unterschied zwischen der Determinierung des zeitlichen Geltungsbe­

reiches der Verordnung und der Determinierung der anderen Komponenten 

ihrer Geltung (nämlich der Bestimmung des persönliChen, d.es räumlichen 

und des sachlichen Geltungsbereiches). Es ist kein überzeugender Grund 

dafür zu erkennen, daß einer selbständigen Verordnung gerade die Fest­

legung ihres zeitlichen Geltungsbereiches verwehrt wäre. 

In der Anfrage wird das Verhältnis zwischen einer selbständigen 
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Verordnung u~d der zu ihrer Erlassung ermächtigenden Verfassungsbestimmung 

ebenso gesehem wie das Verhältnis zwischen einer Durchführungsverordnung 

und ihrer gesetzlichen Grundlage o Dies ist aber unzutreffend; denn zum 

Unterschied vom einfachen Gesetzgeber ist der Verfassungsgesetzgeber keines­

wegs verpflichtet, den Inhalt einer Verordnung näher zu determinierea. 

Dies gilt - wie dargelegt wurde - auch für den zeitlichea Geltungsbereich. 

Die Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes Slg. 167, 312 und 2966 können 

• nur im Zusammenhang mit dem Grundsatz des Art. 18 Abs. 2 B.-VG. gesehen 

werden, wonach der einfache Gesetzgeber zur materiell-rechtlichen Deter­

minierung des Verordnungsinhaltes verpflichtet ist. Wo Art. 18 Abs. 2 

B.-VGo nicht anzuwenden ist, können auch keine aus diesen Erkenntnissen 

gezogenen Schlußfolgerungen gelten. 

Gemäß § 4 Abso 1 des Bundesgesetzes vom 701201920. BGBL Nro 

33, über das Bundesgesetzblatt beginnt die rechtsverbindende Kratt 

von Verlautbarungen im Bundesgesetzblatt, wenn in ihnen oder verfassungs­

mäßig nicht anderes bestimmt ist, nach Ablauf des Tages der Kundmachung. 

Die Wendung "wenn in ihnem 0000 nicht anderes bestimmt ist" muß - soweit 

es sich um Durchführungsverordnungen handelt - im Zusammenhalt mit Art. 

18 Abso ~2 Bo-VGQ gelesen werdeno In welchem Umfang das Gesetz den Inhalt 

der Verordnung vorausbestimmen muß. läßt sich nicht immer allgemein 

sagen; sicher ist es aber. daß die Zulässigkeit der Rückwirkung einer 

Verordnung eine wichtige Angelegenheit darstellt, die der Gesetzseber 

im Hinblick auf Art Q 18 Abso 2 Bo-VG. selbst zu regeln hat. Dem entspricht 

die vorhin zitierte Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, wie bereits 

ausgeführt wurdeo Die verfassungsgesetzlichen Bestimmungen, die zur 

Erlassungselbständiger Verordnungen ermächtigen, sind aber leges speciales 

zu Art. 18 Bo-VGo Somit bietet auch der Wortlaut des § 4 des Bundesgesetzes 

über das Bundesgesetzblatt keinen Anhaltspunkt aafüP t daß selbständige 

Verordnungen keine Bestimmungen über ihre Rückwirkung enthalten dürfen. 

Der einfache Gesetzgeber darf Bestimmungen über eine solche 

Rückwirkung selbständiger Verordnungen nicht treffen, weil ihm jede 

Regelung über den Inhalt und somit auch über den zeitlichen Geltungsbereich 

selbständiger Verordnungen verweArt ist o 

Zu 4: Wie aus den Ausführungen unter 30 hervorgeht, war es 

gerade die Bedachtnahme auf die Auswirkungen der mit 1.101968 ver­

fügten Gemeinde zusammenle gung , die die Bundesregierung zur rück­

wirkenden Erlassung der Verordnung bewogen hat. In der Begründung 
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der Anfrage wird allerdings ausgeführt, durch die in der Verordnung 

rückwirkend verfügte Änderung der Gerichtssprengel werde in geradezu 

widersinniger Weise in Einzelfällen den Bezirksgerichten nachträglich 

ihre ursprünglich rechtmäßig begründete Zuständigkeit entzogen. Den Aus­

führungen unter 30 a) ist zu entnehmen, daß diese Rechtsmeinung unzu~ 

treffend ist. Den Bezirksgerichten konnte überhaupt keine Zuständigkeit 

eJltzogeJl werden,weil die in Rede stehende Verordnung die örtliche Zu­

ständigkeit der betreffenden Bezirksgerichte für die neugeschaffenen 

Gemeinden überhaupt erst begründet hato Im Gegensatz zu der in der Be­

gründung der Anfrage vertretenen Auffassung hätten sich unüberblickbare 

Auswirkungen ergeben, wenn die Verordnung der Bundesregierung nicht 

rückwirkend in Kraft gesetzt worden wäreo 

Zu 5: Die Erlassung der Verordnung wurde von dem für Fragen 

der Organisation der ordentlichen Gerichte zuständigen Bundesminister 

für Justiz beantragt. 

&=00-0-0=-0-
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